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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri
Mitgliedern der gesejgedenden Räthe der helvetischen Republik.

Band III. x°. I.XXVII. Luzern/ den 24- Mai l75>y. (5. Praèrîa! VII.)

Gese z ge b u n g.

Senat, 14. Mai.
Präsident: Frasca.

Die Discussion über den Beschluß, der den Bür-
gern von Robelaz eine eigne Mnnizipalitat gestattet,
wird eröffnet — und der Beschluß wird verworfen.

Der Brief des Direktors Dold er an die gesez-
gebenden Räthe wird verlesen — und unter Beifall-
klatschen anaehört.

Die Distuffion über den die Bergwerke betreffen-
'den Beschluß wird eröffnet. (S. die beiden Commissi-
onalberichte B. z. St. Xlll. und XIV. und den Beschl.
B. 2. St. chX.)

Meyer v. Arau glaubt, unter den gegenwärtig
gen Umständen dürfte man sich nicht übereilen; da der
Beschluß die Bcrgmänner vom Kriegsdienst a -such-
men will, so ist er jezt gar unpassend. Die Arbeiter
iibfr der Erde haben noch weit mehr Beschwerde von
Hitze und Frost zu erdulden, als die unter der Erde,
und der Ackerbau soll vor dem Bergbau noch den
Vorzug haben. Er verwirft den Beschluß.

Zäslin: unstreitig muß nach dem Rapport der
Majorität und dem Eingange desselben, in einer einen
«nd untheilbaren Republik, wie die helvetische, welche
so wenig wirklich bestehende Hülfsquellen im Innern
hat, und dagegen so manchen schwer auszuweichenden
Anfechtungen und Einschränkungen ihrer Industrie
von aussenher ausgesezt ist, alles hervorgesiuht wer-
den, was für die Zukunft durch innere Erwerdsjwcigc
und Ansb'uke der im Schooft der Erde enthaltenen
Erzeugi.isse, ihrer drückenden, von so mann-gfaltig oft
unvorzusehendcn Umstanden abhängenden Dep^den;
vorbeugen, und den samtlichen Bürgern Helvetiens den
Anlaß zu sicherer Nahrung und Beförderung ihres
Wohlstandes, worauf sich auch derjenige der ganzen
Republik gründet, gewähren kann. Daß dieses Pflicht
der Gesezgebung sey, und daß diese Bcschestigung zu
allen Feiren, auch in denjenigen, wo vielleicht
Mancher denken oder behaupten wird, es seye jezt

nicht die schiklichste Zeit dazu, angemessen und nuzlich
sey, wird doch schwerlich widersprochen werden kön-
nen — der vorliegende Beschluß über den Bergbau,
dessen wohl abgefaßte Erwagungsgründe, und der
mit so vieler Geschiklichkeit und Kenntniß über den
allgemeinen Zustand der helvetischen Industrie abge-
faßte Rapport der Majorit.t der Commission, scheinen
ein solches Mittel an die Hand zu geben, mithin al-
ler Aufmerksamkeit würdig zu seyn.

Als Mitglied der Commission, obschon abwesend,
als der Rapport abgefaßt wurde, trete ich den darin
angeführten Gründen der Majorität bei; — der erste
Theil desselben zeigt die Abnahme von mehreren, für

chie helvetische Republik äusserst wichtigen Erwerbs-
und Handelszweigen, die Besorgnis durch die Fort-
dauer dieser Abnahme und Einschränkungen, die bis
dahin bestandenen Hülfsquellen eingetroknet zu sehen,
die Folgen, welche daraus entstehen können, und die
Mittel, die man glaubt anwenden zu müssen, um dem
Uebel soviel möglich vorzubeugen. Als Handelsmann
unterstütze ich diesen Bericht — ganz kann ich jedoch
de» Behauptung nicht beistimmen, daß die verschie-
dene in den grossen Gemeinden Helseàs se t 30 Iah-
ren oder länger entstandenen Fabriken an Vervoll-
kommnung nichts gewonnen haben sollen — oder daß
die alten Erwerbszweige in allen Manufakturen noch
die nemlichen seyen und auf den gleich alten Fuß wie
ehemals arbeiten; — der thätige Handelcgeist, der
sich seit dieser Zeit auch in Helvetien auf sehr viele
Einwohner verbreitet, ihre Niederlassung und Theil-
nehmung an auswärtigen Handelsgeschäften, ihre Rei-
sen, Beziehung von Messen, Anwerbung geschifter
Arbeitsleute, und andere mehrere augenscheinliche
Ma'regeln zu Vermebrung der Industrie beweisen
das Gegentheil, und die grossen Handelsgeschäfte der-
jenigen, welchen diese Vervollkommnung gelungen,
weßhalb ich mich, wann es nöthig wäre, auf das
Beispiel emes Mitglieds der Commission selbst bezic-
hen kennte, bestätigen diesen Sa; — desto meer aber
stimme ich der Behauptung des Rapports bei, dass
die ehemaligen Regierungen der Schweizer - Kantone
nicht das Geringste zum Nutzen der Handlung, zur



Aufnahme dc« Gewerbe und Fabriken, und zur Be--
Aimsiigung neuer Erwerbszweige gethan haben, gegen-
theils wurden nur zu oft die besten und nüzlichsten
zweimäßigstcn Plane aus Ei ersucht eines Kantons
gegen.den andern, aus Locaiitatsgeist, aus vorzügli-
cher Begünstigung eines Stadtbürgers, oder aus an-
dem Nebenabsichten verworfen oder gehindert. Nur
der erfolgten Revolution, nur der Umschaffung Hel-
vetiens in eine einzige Republik konnte es vorbehalten
seyn, diese eingewurzelten Vorurtheile zu heben, und
jedem helvetischen Burger ohne Unterschied den Vor-
weil zu gewahren, die Früchte seiner Bemühung oder
Industrie ohne Widerstand zu gemessen; ich will, wie
schon erwehnt, den Bemerkungen der Commission über
nlücre Verhältnisse mit dem Ausland, über die noch
bestehende Abhängigkeit unsrer Lege von andern Lan-
dcrn, in Rüksicht ans Nabrungs- und gewisse Er-
werbobedürfnisse, über die Mittel der Besorgnist einer
Sperrung zuvorzukommen, und endlich über die Noch-
wendigkeit eigene Erzeugnisse in Schwung und Ab-
saz zu bringen, nichts beifügen — sind es nicht Für-
sien, welche heut zu Tage, um den Namen wohltha-
tiger Vater zu verdienen, sich selbst und ihrem Schatze
durch solche Anstalten Aeufnungcn zuwegebriugen, die
Nachworts nur allzuoft zum Verderben der Menschheit
und anderer Lander in hartnäckigen Kriegen wieder
daraufgehen — wie vielmehr soll oie Regierung einer
einzigen Republik das einzige Bestreben zur Vermch-
rung des allgemeinen, wiederum auf das Ganze znrük-
stiessenden Wohlstandes ihrer Mitbürger zum Augen-
merk haben. Auch über die Begünstigung des Feld-
daues, dessen Nothwendigkeit in jetzigen Zeiten mehr
als jemals eingesehen werden muß, will ich nichts
writers sagen, als daß, weil man gerecht seyn muß,
vielen der ehemaligen Regierungen in mehreren Kan-
tonen das Zeugniß nicht abgesprochen wwden kann,
daß sie fur die Aufnahme der Landwirthschaft vieles
gethan haben, obschon Sorge für einzelne Kantone,
und nur auf dieselben beschränkt, denjenigen Erfolg
» cmals erzwecken konnte, welcher für das Allgemeine
bei einer ungethc.Iten Regierung in der Zukunft sich

hoffen laßt. — Doch ich dehne mich zu weit aus,
und kehre auf den, uns jezt beschäftigenden Gegen-
siand zurük. — Mir Grund schildert uns die Commis-
sion deu Nutze» und zugleich die Nothwendigkeit der
Benutzung der im Schvos der Erde Helvetiens ver-
borgen liegenden Mineralien. --- Mit Ueberzeugung
stimme ich ihr bei, daß die brennbaren dieser Mine-
ralien, besonders die Steinkohlen die wichtigsten seyen,
und unsere vorzügliche Aufmerksamkeit verdienen. —
Nicht lange will ich mich verweilen bei dem schlech-
ten Zustande der mehrsten Walder in Helvetica; es

ist uur allzuwahr, und der Beobachter muß mir Schau-
den an die Zukunft denken. — Wann unsere Republik
einst so glukiich ist, Schatze zu sammeln, so kann sie

bei entstehender Hungersnvth unsere Enkel m-t aus-
Markigen-Fruchten un q stützen; aber ihnen Holz zu
verschaffen, wann die Wälder verödet sind, davon
sehe ich die Möglichkeit nicht ein. Auch hier lasse
ich einigen ehemaligen Regierungen Recht widerfahren;
sie waren in Sorgen über die Verminderung dieses
Produktes. — Aber unzwekmaßig waren meistens ihre
Verfügungen der Besorgung, der Aeufnung, und be-
sonders der Aufsicht. — Auch die von dem Direkto-
rium durch seine Beschlüsse seither ge rossene Anstalten
wollen mir nicht ganz gefallen; ich erwarte aber über
diesen Gegenstand Beschlüsse und Beschäftigung der
Kesezgcbung. — Sehr wichtig ist die Bemerkung der
Commission über das Eisen, als den Ursioff aller
Metalle, und eben so richtig ist ihre Behauptung,
daß nur durch Steinkohlen dieses nutzbare, in unsern
Gebürgcu genugsam vorhandene Metall uns Vortheil
gewähren kann. Die Commission sagt uns von der
Verwandlung des Eisens in Stahl; sie hat Recht,
wo geschieht die beste? inEngelland; sie sagt uns,
daß Sensen und Feilen bezogen werden; das ist auch

wahr; woher kommen die mehrsten? aus Oestreich.
Engel land und Oestreich, Bürger Neprä-

sentanten, (erlaubt mir diese kurze politische Aus-
schweiftmg) wie stehen sie mit uns in jetzigen Zeiten?
O freilich in Friedenszeilen, wann es ihnen behagt,
und sie nicht vorträglicher finden, zu sperren oder zu
sequestriren, werden "e bereit seyn, uns ihre Waare
theuer genug, gleichwie andern Nationen, zu verkau-
sen. — Doch was die Commission uns »agt, von ge^
schehen könnendem in Stahei, Sensen und Feilen,
ist wirklich schon vorhanden an einem Orte Helvetiens;
im Kanton Basel, nahe bei Liestahl, ist anzutreffen,
sowohl ein Stahclofen nach englischer Art, als nebst

andern Eisenwerken, Schn-ndten von Sensen, Sicheln
und Feilen; schon seit einigen Jahre» sind sie im
Gang, und zwar nicht ohne Succeß und Beifall von
Seite der Abnehmer dieser zur Lsndwirthschaft >o

unentbehrlichen Waare. Allein ich gestehe, daß der

Succeß und der Nutzen für den Besitzer ohne allen
Vergleich weit vollständiger wäre, wann diese Erzeugung
mit inländischen Steinkohlen geschehen könnte, da mau
sich hingegen zu denselben theils des Holzes, theils a»
Stund weit aus Frankreich hinter Belfort kommender,
und daher sehr theurer Steinkohlen bedienen muß --
ich gestehe ferner, daß der Besitzer uno Aufsteller die-

scr Werke mein erst vor 15 Monat verstorbener Varer
gewesen. Dieser Mann, theils aus Liebhaberei, theils
aus Ueberzeugung des sowohl fürs Allgemeine, als
für Partikularen daraus entlpriessendm Nutzens, hat
über 30 Jahre unermüdet an sehr vielen Orten des

Kantons Basel, wo sich wirkliche Spuren von Stein-
kohlen befinden, denselben nachgraben, ja zum Theil
kostspielige Bauen in sicherer Hoffnung des Erfolgs
einer wesentlichen Entdeckung betreiben lassen; allem



d!

vergebens, feine Hoffnung ward imiser getauscht,
und an demjenigen Ort in dem angranzeudcn Kanton
Solothurn, wo sich die Merkmale einer unfehlbaren
Entdeckung am. günstigsten gezeiget, wurden ihm, aller
angewandten Miche ungeachtet, durch die ehemalige
Negierung so viele Kantons - und Local s Schwierig-
ketten gemacht, daß er nickt z» seinem Zwecke gelangte,
sondern davon abstehen mußt'. — Nun, Durger Ne-
pràsentanten, hat die Umbildung Helvetiens in eine

einzige Republik denjenigen lastigen Fall, dem mein
sel. Vater ausgeftzt war, entschieden- — Werke, wie
diejenige des Kantons Basel sind, können aller Orten
errichtet werden. — Steinkohlenbaue hat es in andern
Theilen Helvetiens mehrere, die bereits bekannt sind,
und keinen Zweifel übrig lassen, daß die mehrstender-
selben zum Nutzen derer, so darauf bauen, gedeihen
werden.

Ueber den weitern Vortheil, den die Steinkohlen-
Bergwerke auch für Salz und andere Bergwerke Hel-
veticns gewähren können und werden, will ich, da

die Commission solches hinlänglich bewiesen, nicht
eintreten, sondern nur eine kurze Bemerkung über den

Beschluß selbst beifügen; indem ich dasjenige, was
«-»die Majorität der Commission an verschiedenen Arti-

kein billigt oder tadelt, nicht wiederholen, sondern

«ur bestätigen will, so beschränke ich mich darauf, zwei

Haupteinwürfe zu beantworten, welche dagegen und

zwar mit anscheinendem Recht gemacht werden kcm-

neu. Der erste- betrifft den Eingriff oder Verletzung
des Eigenlhumsrcchts; diesen fürchte ich nicht. Der
Ae, 4te und 6te Arrikel stehen gänzlich dagegen.
Nicht nur reden sie bei Abtretung von Gründen oder
höchst nothwendigen Gewästern, von der vollcsten
Entschädigung des Eigenthums, sondern sie fodern
nach die Erweislichmachung, daß. der Vortheil des

Staats die Unbequemlichkeiten oder den Nachtheil
«ràiege, und bestimmen den Entscheidungsfall. Der
zwecke Emwurf, d-n insonderheit die Minorität be-

rührt, beirisst den lyren Art. von Befreiung der Berg-
wänncr vom Militärdienst. Was sind Bcrgmönner
welche nach diesem Art. ununterbrochen beim Bergbau
arbeiten. Es sind wenigst.ns gewiß keine Taglökner,
welche sich nach eigener Behaglichkeit an- oder abstellen,
und daher sehr, unterbrochen acbetten. Jene Berg-
Männer müßen gelehrte und dazu geschikte Leute seyn,
die wicklich Profession aus dem Bergbau machen, die
nach Becamannsrecht meistens nach, sogenannten in
24 Stunden eingetheilten Schicktm, davon sie 8 Stund
abwechseln) unter, der Erde zubringen, arbeiten; diese

»' ein haben ans jene Ausnahme, die sie anbei aller
Orten gegicßen, Ansprach, auch ist ziemlim klar, daß

es besonders anfänglich meist ns. Fremde seyn wer-
den, un> wann wegen dem Milicärgesetz hierüber noch

à Zweijel, den ich ab-w nicht finden kann, obwalten

ivätt, so wird, diazer Art. leicht zu erläutern seyn.-

5

B. R. ich fühle immer fi, wie die Commission, nnd
irg nd Jemand, die Mangel des gegenwärtigen Be«
schlusses; allein ich sehe keine Möglichkeit denselben
anjetzo zu verbessern, oder verbessert zu erhalten, dies
kann erst in der Zukunft durch näher festzusetzende, auf
Kenntniß und Erfahrung selbst begründete bergmän-
nische Gesetze geschehen. — In der Zwischenzeit wann
wir den gegenwärtigen Beschluß verwerfen, so ist gar
nichts gethan. Unsre Regierung ist vermuthlich eins-
ae Zeit lang.nicht in der Lag« für Rechnung deck

Staates großen Bergban durch Kostenaufwand zu
betreiben. Was bleibt also übrig als Pächter die
s.it Sachkenntniß sowohl um ihres als des allgemei-
nen Nutzens willen solches übernehme» können nnd
wollen, zu begünstigen. Jedoch also, daß durch Lei-
tung und eine der Billigkeit angemessene Einschrän-
knng das Eigenthum möglichst geschützet werde. Der
Beschluß enthaltet solche Grundsätze, welche als An-
fangsverfügungen gelten können. Wollen wir also
Maaßregeln nicht verzögern welcke den Nutzen des
Staats in den mannigfaltigsten Rükstchten eben s»

wohl als dieBeförderung des Wohlstandes einer großen
Anzahl unsrer Mitbürger zum Zwek haben. Wollen wir
zwckmäßiger bandeln als die elnnaligen Regierungen,
indem wir ohne Rüksicht ans Kgntons- oder Lokali-
tatsintreße jedem Bürger Helvetiens einen Vortheil
erleichtern, den er nach der Constitution erwarten
kann. Wollen wir uns vorbereiten, Wunden zu hei-
len, die ein drückender Krieg und eine nicht minder
drückende Beschützung unsern Finanzen eben sowohl
als manchem Partikularen schlägt. Wollen wir uns
bei dem Genusse der Wohlthaten des gütigen Him--
mcls, des Grases ans unsern Wiesen, der Früchte
auf unsern Feldern, (die uns sogar ein eindringender
Feind nur augenöliküch rauben könnte,) der Hoffnung
nicht berauben, die dazu erfoderlichen Werkzeuge aus '

eignem Produkt im Schcoße unsers Lands erzeuget
zu sehen. Wohlan, so laßt uns einstweilen den Be--
schluß annehmen diese Gründe sind wenigstens für
mich überzeugend, ich stimme zur Annahme.

Laflechere findet, die Einwürfe der Minorität
seyen zumal im gegenwärtigen Auqenblik von der
gr sten Wichtigkett und nnwiderleglich; auf der einen
Seite sind dem Bergbau zu wenig Vortheile cinge-
räumt, auf der andern Seite sind die Bergmänncr'
vom Kriegsdienst ausgenommen, da gegenwärtig die
Vertheidigung des Vaterlands allen andern Rüksich-
ten vorgehen so'!. Er verlangt Verwerfung; zumal
jezt sich weder Partikularen noch der Staat mit dem
Bergbau beschönigen wird..

Hock: Ni t leicht werden wir einen ganz tadet-
freien Beschluß über den Bergbau erhalten; der i/te
Art. soll uns nicht abschrecken, nur die beständig beim'
Bergbau arbstten, sind vom Kriegsdienst ausgcnonpw
men. Er siimittt den Beschluß au.



Mittel Hölzer glaubt, es sollte der Stein-
kohlenbau wenigstens sogleich getrieben werden. Der
gegenwärtige Beschluß ist ein Versuch, über dessen

Güte die Erfahrung zeugen wird. Die Regierung
wird Mißbrauche des i?ten Art. verhüten. Er nimmt
den Beschluß an.

Kubli stellt sich vor, daß gegenwärtig wenige
oder gar keine Partikularen Willen, Kraft und Ver-
m'gen haben werden, den Bergbau zu treiben ; der

Staat wird auch nur sorgfaltig und allmähiig in die-
ser Sache zu Werke gehen: somit ist der Iftc Art.
keineswegs b.deutlich. Uebrigcus müssen wir auf neue
Nahrungsquellen bedacht kenn, und der Bergbau wird
vielleicht eiuer der wichtigsten werden. Also können

wir den Besirluß, wenn cc auch noch so unvollkom-
nie» seyn ssllre, annehmen; auch werden wir die un-
ruhigen Kopfe, die man sonst jezt unter die i8,<?oo
sendet, in der Folge weit besser für einige Jahre un-
ter die Erde zu Becgwerkarbeit können.

Dcvevey findet große Ge rechen in dem Be-
schluß; er ist auch mit den, Gtsez über den bürgerst-
eben Nechisgang und über die Friedensgcrichte im
Widerspruchs Hier sollen z Schiedsrichter zwischen

dem Eigenthümer des Bergbaus, und eines Grund-
stacks entscheiden, in Fällen, die durchaus vor die

Distrikts- und höheren Gerichte gehören. Er verwirft
den Beschluß.

Muret bedauert, daß der Senat sich so lang-
sam mir.diesem Beschluß beschäftigt; in dieser Zeit
h ttte ein zweiter besserer ausgearbeitet werden können.
Der gegenwärtige ist keineswegs dem Bergbau vor-
theilhaft — Der 4te Art. ist für den Ackerbau und für
das Eigenthum fürchterlich; untergeordnete Beamte
können jeden Bürger seines kostbarsten Eigenthums
berauben; die nachfolgenden Artikel sind auch nicht
geschikt jene Furcht zu mindern; gegen alle Grund-
satze erhalt das Dircktorimn durch sie das Recht die

Schiedsrichter zu „cunea, die nach den Ausdrücken
des Beschlusses, selbst Bergleute, also partheüsch für
den Vergbancr semi werden; auch der 6ce Art. ist

beunrnhiaend für die Eigcnkhumsrechte. Der i4te Art.
wird von der Majorität der Eonnuisslon selbst gemiß--
billigt; er ware in seiner Strenge unausführbar, und
für alle Unternehmer durchaus abschreckend. Er vör-
wirft den Beschluß.

Bad our: Wir sind alle über den Grundsatz
ssnig, daß das Eigenthum keines Bürgers angegriffen
werden da f, es sey denn, daß die unmittelbaren u d

erwiesenen Bedürfniß« der Gesellschaft oder des Staats
solches erheischcn; ich versiebe somit leicht, warum
der Beschluß die im Scbooße der Erde gel gnen Me-
ralle und Mineralien für Nationaleiaenkhum erklärt,
'.'sink dasselbe dehnt sich auf Gegenstaude aus, cie

bei wetten, mcbt «o unmittelbar der Nation wichtig
und nothwct.dig sind, Mergel, Gyps u. s. w. Er

stimmt Muret bei, der Beschluß Zwáre höchst beun-
ruhigend für alle Eigenthümer: wenn auch der reelle
Werth eines Grundstücks ersezt würde, so wird «S
hingegen nicht der ideale, dm der Eigenthümer auf
sein Grundstük legen mag.

Der Beschluß wird mit großer Stimmenmehrheit
verworfen.

Zwei Beschlüße über die Salpetergewinnung wer-
den verlesen, und an eine Commission gewiesen, die
in 2 Tagen berichten soll; sie besteht aus den Bürgern
Badoux, Rahn, Genhard, Diethelm und
Stapfer.

Der Beschluß wird verlesen, welcher erklärt,
der B. Joh. Dao. Wattewille Mallesser ist als Le-
manerbürger, nur denen Steuren und Auflagen,
welche seit dem 25. Jenner 1798. im Kant. Leman
statt haben, unterworfen, folglich kann er keineswegs
verpflichtet seyn, zu den den ehmaligen Berner Oli-
garchen und ihren Geschlechtern, unterm 19. Germ.
Z. I. durch den Commissar Lccaclicr auferlegten Con-
tribntion im geringsten beizutragen; das Vollziehunqs-
Direkivriu», ist eingeladen, seinen Beschluß v. 1. Ap.
dieses Jahrs zurükzunehmen, und den schleunigsten.
Befehl zu ertheilen, den irgendwo auf B. Watte- ^
willes Güter gelegten Seg wster sogleich aufzuheben.

Z à slin verlangt eine Commission, zumal zahl-
reiche Beilagen zu diesem Beschl. ß vorhanden sind.

Berthollec will hingegen sogleich annehmen;
er war selbst zugegen, als der B. Wattewille im
Januar vor. Jahrs von der provisorischen National-
Versammlung des Waatlandes auf sein Bernerbür-
gerrecht förmlich Verzicht chat. Da ein Beschlag auf ei-
ncn Theil seiner Güter gelegt ist, so ist es sehr drin-
gend, daß Her Beschluß unverzüglich angenommen
werde.

Devevey beharret auf der Commission, indem
die vorhandenen Acienstücke oder Belege des Be-
schlnsscs gekannt und nmersuckt seyn müssen.

Üsteri ist gleicher Meinung; um ein Arrete des
Direktoriums zurukzunehmen, müssen wir dasselbe doch
nothwendig erst kennen.

Kubli verlangt, daß die Commission morgen
berichte.

Die Commission wird beschlossen; sie soll mor-
gen berichten, und besteht aus den B. Berthol let,
Zaslin und Bcroldingen.

Die Bothschasr über das patriotische Geschenk
des B. Gonzenbach, Regicrnngsstatthalter vom
Kant. Thurgau, wird verlesen, und ehrenvolle Mcl-
dung desselben beschlösse

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der verordnet — die bei der ersten Instanz durch das
Distriktsgericht zu Diessenhofcn abgcsprochnen Rechts-
falle, und die höhen, Crimmalsachcn dieses DistriktS
sollen bis zu Widerherstellung der Communication



mit Schaffhausen, vor daS KantonSgericht vom Thur-
gau gebracht werden.

Der Senat schließt seine Sitzung, und verweist
einen Finanzbefchluß zur Untersuchung an eine Com--
mission.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung erhalten At--
tenhofer und Hafclin Urlaub für 8 Tage.

Grosser Rath, 15. Mai.
Präsident: Stokar. /

Schoch sagt: hatte man nie von Comöd-e ge-
sprachen, so ware es sehr gut gewesen: nun aber da
das Volk einmal hierauf aufmerksam geworden ist,
so müssen wir machen, daß die Feinde der Republik
nicht das Messer gegen uns in die Hände bekommen
und das Volk glauben machen, wir brauchen unsre
fetten Besoldungen zum lustigmachen; da ich nun
weiß, daß der Senat unsren Beschluß wider die
Comödie nicht anders annehmen wird, als wenn wir
auch noch die Nachtbälle verbieten, so fodcre ich

dieses Verbot in einem Beisatz K, denn nicht aus
Fanatismus, sondern des Volks wegen, müssen solche
Lustbarkeiten nun eingestellt werden. Nüce kann
diesem Antrag nicht beistimmen, weil zwischen Ball
und Comödie ein grosser Unterscheid ist, und erstere

Freude von allen jungen Bürgern ohne Unterschied
genossen werden kann. Carra rd fodert Tagcsord-
nung über Schochs Antrag, den er fähiger halt um
sren gestrigen Beschluß vom Senat verwerfen, als
aber annehmen zu machen.

Man geht zur Tagesordnung, welcher zuf'lg die
Fortsetzung des Waldungsgutachtens in Berathung
genommen wird.

§ 10. Desloes fodert Rükweisung dieses § an
die Commission, weil er die Gemeinden, welche des

Weidrechts unentbehrlich nothwendig haben, nicht
der Willk'chr eines Försters unterwerfen w.ll; auch
glaubt er, könne die Einzäumung nicht ohne Uuge-
rechtigkeit gemeinschaftlich statt haben, sondern m sse

allein von der Nation besorgt wer en. Cartier ist
Desloes Meinung, daß dieser K ungerecht s y be-

sonders ta tncle Nationalwaldungen durch Usmpa'ioi.
von den alten Regierungen zu Staatsgut gemacht
wurden; sollte der § nicht zurükgewieftn werden -o
fodert er, daß der zu dem Weidgang bestimmte Plaz
so groß angewiesen werde, daß das gewohnlich auf
die Weide getriebne Vieh darauf weiter forrweicea
könne. Anderwerth wünscht, daß diefir K auf
alle Waldungen überhaupt ausgedehnt werde, indem
die Privatwaidnngen des gleichen Schutzrs bedürfen
wie die Nttionalwaldunzen; übcrdem sollte in diesem
§ hauptfachlich die Zeit bestimmt werden, welche die-
jenigeu Platze des Waldes wo junger Auslug ist,
eingeschlossen bleiben sollen, weil dieses einer der

wichtigsten Umständen' zum Schutz der Waldungen ist;
nur um oiese nöthigen Abänderungen zu machen, fo-
dcrt er Rükweisnng an die Commission.

Bourgeois stimmt ganz Desloes bei, und hält
diesen § für drükender, als die ehevorigen Ordnungen
der Aristokratie von Bern, welche geg-m Weidrcchte
auf Schätzungen von Kunstverständigen hin grosse
Theile der Waldungen abtrat, da hingegen die Com--
mission diese Rechte willkühriich einzuschränken vor-
schlagt; eben so ungerecht ware es, die Gemeinden
etwas an die E nzäunungcn beitragen zu machen,
und also muß der § der Commission znrükgewiescn
werden.

Escher bedanrt, daß, sobald es um BSchützung
des Staatseigenthums zu thun ist, man so viele
Mühe anwenden muß, um dasselbe gegen das Pri-
vatintresse zu sichern, und daß ungeachtet es hierbei
um Schutz des Eigenthums aller Mitglieder des
ganzen Staats zu thun ist, min doch immer dabei
zu kurz kömmt. Der gegenwärtige Fall ist dieser:
der Staa: bestzt als Eigenthum viele Waldungen, in
diesen haben Gemeinden und Partikularen das Weid-
recht, welches so lauge es unbedingt ist, nach der
Erfahrung aller Kunstverständigen dein Weidgangs-
eigenthümer kaum den zehnden Theil soviel Nutzen
bringt, als er hingegen dem Staatseigenthum Scha-
den zufügt; diese beiden sich entgegengcsezten In-
teressen sollten nun auf eine vernünftige und gerechte
Art auseinander gcsezt werden; um dieses zu be-
wirken, trug eure für so ungerecht ausgeschricne
Commission darauf an, die Regierung zu beauftragen,
unter jeder Bedingung, gegen Geld, gegen liegende
Gründe oder durch Abtretung eines Theils der "Wal-
düngen mit den Weidrechtseigenthümcrn einen Vers
gleich zu treffen, durch den die Nationalwaldu-gcu
gegen den äusserst beträchtlichen Schaden des Weid-
gangs gesichert werden ; ta aber der Fall höchst wahr-
scheinst eintreten wird, daß kein solcher Vergleich
statt finden kann, so mußte eure Commission darauf
denken, auch in diesem Fall die Waldungen vor dem-
jenigen Verderben zu sicher», weichem jede Waldung
nach allgeme n-r Erfahrung auogesezt ist, wann un-
bedingter Weitgang darin statt hat; und da der
Staat doch eben so ur.strei'bares Recht auf seine
Waldung hat als der Weidrechtseigentbümer auf sei-
neu We-d ang, so durfte, also oi.scr doch wohl der-
je.uigcn Bedingung umerwolfen werden, die der
Schutz von jenem Eigenthum erfodert. Diene Be-
diagurrg nun besteht darin, daß diejenigen Stelleu der
Waldungen dem Weidaa-ig entzogen werden, in denen
junges Holz aufwachst; und diese dem Schutz des
Staalsclgenchums uncutbehiliche Bedingung sollte
ungerecht seyn! — ohne sie, vemachläß-gen wir eine
unsrer ersten Pflichten, für das Eigenthum aller zu
ssrgen; ohne sie, bringen wir den ganzen Staat in
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din a^en Bürgern gleich drükende« Hol-mangek, unter
dem jezt schon viele Gegenden gerade wegen Vernach-
läßigung dieser Maaßregel leiden; also wählet! —
ich unterstütze das Gutachten! — Nun aber soll das
gemeinschaftliche Einzäunen ungerecht seyn: aber wie
denn, wenn zwei Menschen einen Garten gemein-
schaftlich besitzen, fie theilen ihn, soll denn der Zaun
nicht gemeinschaftlich gemacht werden? also auch
hierin îwage ich dieses so verschriene Gutachten vor
aller Welt zu unterstützen. Uebrigens wünsche ich sehr,
deß die übrigen Mitglieder der Commission, welche
den Wcidgang gänzlich aufheben wollten, und gegen
die ich allein diese billigere Maaßregel vertheidigte,
sich mm auch bunsthen das Wort zu nehmen und
mich nicht allein geg«m diese heftigen Angriffe auf
die Commission j.n Kampf stehen lassen.

De sloes findet, es sey sehr schwierig das alte
Vorurlhe.l zu entwurzlen, daß man den Staat und
dessen Gut besonders begünstigen müsse, da doch der
Wohlstand des Sraats nur in dem unbedingten Schutz
des Privateiger.thums besteht. Das Weidrecht ist ein
bestimmtes Eigenchnmsrecht, welches meist noch der
einzige Rest t es eh-naligen ganze» Eigenthumsrecht
ist / welches die ehevorigcn Regierungen den Gemein-
d u in Rüksi t ihrer Genieindswalvungen raubten,
also sollen wir doch wenigstens diesen kleinen Rest
von Eigenchum, nämlich das Weidrecht schützen; und
da das Gutachten der Commission dieser Pflicht nicht
entspricht, so fodcrt er nochmals Ausweisung des
Gutachtens an die Cemmisslon. Iomini ist ganz
Desloes Meinung, weil dieses Weidrecht vielen Ge-
meinden zn wichtig ist als daß sie dessen Beschränkung
mit Gleichgültigkeit ansehen könnten. Carpard ist

von denen die das Eigenthum des Staats schützen

wollen, insoweit es mit Gerechtigkeit geschehen und
so geschehen kann, daß die Grundsatze die wir für
die Nationalwaldung festsetzen, auch für die Privat-
Waldungen anwendbar sind, und die'es findet er im
Gutachten nicht hinlänglich beobachtet, denn das
Weidrecht ist eben so gut Eigenthum als der Wald
selbst Eigenthum ist, und folglich muß das eine Ei-
genthum so sehr gesichert werden als das andere.
Die Einzäunung dient dazu, den Weidgangseigen-
«hinner von ei-en» Theil des Waldes ausznschliessen,
wa um sollte er also mit dieser Einzäunung die ihn
bes rànkt etwas zu thun haben, da doch der Staat
sich adurch anssiunesseud sichert; wahrlich das schone
Beispi l Es ters zur Rechtfertigung dieses ungerechten
Zwange von zwei Nachbaren die neben einander sind,
ist woi'l fein ansaesucht; aber da sich durch dieie
Ein i» i ng b ide sichern, hier aber nur von Sicherung
b.es einen gegen den andern die Rede ist, so ist das
Bn pi'l d rcha s nnchrig. Dann ist hier von einer
Foest nsxrktion die Rede, wo ist diese? wie ist sic

dzsscha.ss»?. Nur wann das Wkidrechs bestimmt auf
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einen Theil des Waldes eingeschränkt wäre, mm dann
ware das Gutachten einigermassen billig, so aber ist
es eben so ungerecht als unbestimmt, und muß als»
der Commission zur Umarbeitung zurükgewiesen werden.

Akermann gesteht aufrichtig, daß aller der
heftigen Einwendungen ungeachtet, er doch Eschcrs
Meinung ist, weil er aus Erfahrung weiß, daß das '
Eigenthum des Staats durch den Weidgang gekränkt
wird; er wünscht daher, daß der Weidgang in den
Waldungen ganz aufgehoben werde gegen Eutschadl-
gung, indem dann die Landwirtlsschaft nur dadurch in
größere Thätigkeit gesezt wird, da zu diesem Zwek
kein besseres Mittel ist als Stallfütterung, welche
neben dein Weidgang nicht Pestehen kann.

Michel ist Carrards Meinung, weil in Berg-
gegenden der Weidgang unentbehrlich nothwendig ist
fur den Einwohner; allein er wünscht, daß die Com--
mission auch daraus aufmerksam werde, daß das
Graeabschiwidcn in den Schlagen die jungen Anfing
haben, höchst nachtheilig ist, u..d also eines besom-
der» Strafgesetzes bedarf.

Custor ist auch nicht mit dem K zufrieden,
derin wenn das Holzrecht des Staats durch den Weid-
gang beschädigt wird, so ist zu bemerken, daß der
Holzwachs auch dem Weidgang nachtheilig ist, und
daß also ein Nachtheil den audern aufwiegt; wann
die Commission nichts zwekmäßiges hierüber vorzrr-
schlagen weiß, so ist es am besten den § ganz aus-
zusti eichen, uud die streitigen Fälle über diesen Ge-
genstcmd der gewöhnliche» richterlichen Gewalt z»
unterwerfen.

Anderwerth. Ich wiederhole meinen ersten
Antrag, daß dieser Artikel und alle folgende sich
nicht nur auf die Nationalwaldungen, sondern auf-
alle andere Waldungen erstreken,, und also der Com-
mission zurükgewiesen werden sollen, um dieselben all-,
gemein anwendbar zu machen. Man sagt, auf diese
Weise werde ein Artikel allgemein und die andern
doch blos für die Narionalwaldungen anwendbar seyn;
allein alle vorhergehende Arrikcl konnten sich wohl auf
Narionàaldungen besonders beziehen weil sie nichts
anders verfügen, als was jeder Privateiaenthümer,
über sein Eigcnthvin verfügen konnte. In- diesem'
Artikel aber ist die Rede von EirGchränküng'des einem
drieeen zustehenden Rechtes: dehnen wir nun diese,
blos auf Nationalwalonngen aus und nicht auf alle
andere Partikular Waldungen, so würden wir der
Nation ein Vorrecht vor andern Eig-nchümern ein-
räumen, an das wir nicht einmal denken wollen..
Unstreitig hat der Staat das Recht das Eigenthum:
ewes Privenen einzuschränken, wann das allgemeine
Beste es zur Nothwendigkeit macht; gewiß ist dieß
der Fall bei Waldungen, in denen das We-dganas-
recht gestattet werden muß. Wir müssen fur das
Holz sorgen und ko.mep daher wegen de.» allgemeinen'.



Besten nie zugeben, daß das Vieh früher in Wal-
düngen getrieben werde, ehe diese einen solchen Wachs-
chum erhalten, daß das Vieh die junge» Sprossen
ninimer wegreisten kann. Wir sind daher schuldig, die

Zeit zu bestimmen, wahrend welcher die jnntt Haue
eingeschlagen bleiben sollen; wir sind endlich schnldig,
alle Mittel und Maaßregeln zu verfügen, wodurch
der Weidgang in den Waldungen weniger schädlich
gemacht werden kann. Wir sind daher auch schuldig,

"Strafgesetze bekannt zu machen, durch welche de r

Mißbrauchen in Ausübung dieses Weidrechrs und
andern Freveln auf eine zwekmaßige Arc vorgebengt
werden kann. Aber alle solche Verfügungen u id Ge-
setze müßen allgemein seyn; sie müssen sowohl für
die Partikular - als Nationalwaldungen gelte-' ; wi
dürfen der Nation in Rüksicht ihres Nationaleigen-
thuw.S durchaus kein Vorrecht gestatten, und d her
stimme ich zur Zurükwcisung an die Commission, da-
mit sie uns einen allgemeinen Gesetzesvorsch a^
verfasse.

Thorin ist mit Escher einig, daß es sehr noth-
wendig wäre die Rationalwaldungen zu schützen urch
auch glaubt er, der Antrag der Commission sey für
flache Gegenden ziemlich anwendbar, allein nicht für
Berggegenden, wo keine Holzschläge eingeführt werden
können; er kann aber Audenverth nicht beistimmen,
weil hier einzig von Beschützuug der Nationalwal-
düngen die Rede ist und also die Privatwaldungen
hiermit nicht vermengt werden können; er fodert da-
her Rükweisung an die Commission, um den § allge-
mein anwendbar zu machen.

Escher findet keine wichtige Gründe zu wider-
legen vor, und beschränkt sich also einzig darauf,
die Schlauheit aufzudecken, mit der Carrard gegen
die gemeinschaftliche Einzäunung zu Felde zog, denn
er unterließ von der Pflicht Meldung zu thun, die
der Weidrechtsbesitzer auf sich hat, sein Recht so zu
gebrauchen, daß daö Recht seines Nachbarn dadurch
nicht Schaden leide, denn disse Pflicht ist bei jedem
Gebrauch einer Sache unausweichlich, nur dieser
Pflicht wegen soll er zu den nöthigen Einzäunungen
beitragen. Um die Sache anschaulicher zu inachen,
so nehme man einen Garten an, worin Kraut nnd
Gras untereinander wachst, und das Kraut gehört
dem Heinrich, das Gras dem Hans; wenn nun die-
srr leztere Geißen in den Marten senden will um sein
Gras abätzen zu lassen, hat er nicht auch mit diesem
unbestreitbaren Recht oie Pflicht auf sich, dafür zu
sorgen, daß seine GWen nicyt zugleich das Kraut des
Heinrichs mit dem Gras abfressen, und warum also
sollte Hans nicht so gut als Heinrich zur Beschützung
des Kraucs beitragen? So auch bei den Waldungen;
die Gemeinden ha^en Weidrecht, aber nicht Recht
die jungen Bäume durch ihr Vieh abfressen zu lassen,
nutz M» dieser Pflicht der Sorge, die M«ne nicht

zu beschädigen zu entsprechen, sollen si' äuu'u hel-
sen. — Daß dann aber Carrard die Dir ktoriaGer-
ordnung über Forstinspektion nicht kennt und d'Rve-
wegen den § undeutlich findet, bedaure ich lehr,
aber dieß wird hoffentlich nicht dem H zur Last fallen,
nnd darum beharre ich nochmals auf demselben.

Cartier glaubt, die Commission sey ,'fier ihren
Auftrag hinausgegangen, weil si? mir Geseke Wider
Hoizftevel und nicht wider den Weidgaug entwerft«
solfie und Häher fodert er Durchstreichurg des erste«
Theils des. Gutachtens.

Escher versichert, daß die Commission den Auf-
trag hat, Gesetze für Sicherung der Nationalwal-
dünge» vorzuschlagen, nnd also mußte sie auch auf
die vierfüstigen Frevler Rüksicht nehmen. Cartier
zieht seinen Antrag zurük.

Carrard findet Escher habe wenig gesagt, er
wolle also auch wenig antworten: freilich haben beide
Eigenthümer die gleiche Pflicht auf sich', allein der
Eigenthümer des Weidgangs fodert von dem des Hol-
zes keine Beschützung seines Nuüungsrechls, da hm-
gegen der Eigenthümer des Holzes dieses federt und
folglich kann die Verpflichtung für diese Sicherung
oder Einzäunung auch nicht gemeinschaftlich oder ge--
genseitig seyn: Er beharret also auf Rükweismg an
die Commission. Der § wird der Commission zurük-
gewiesen.

Nuce fodert Ergänzung der Commission und bit-
tet den Himmel, daß das Mitglied, welches ihr zu-
gewiesen wird, ffo viel Licht.mitbrmge, daß das Ei-
genthum des Staats durch seine Vorschlage gehörig
geschüzt werde; denn wenn von diesem die Rede ist,
so will man immer erst das Priaat'igenthum sorgfäl-
tig schützen, und doch als von Zehenden, Grundzinsen,
Ehrschatzen n. s. w. die Rede war, da säbelte man
mit einer Herzhaftigkeit die Eigenthumsrechte nieder,
daß es eine Freude war, diesem M-the zuziifthen:
aber hier fiche ich schon, hier will mau den WeiBmng
beibehalten, aber damit werden auch die Waldungen
zu Grunde gehen. Der Antrag wird an enommen
und Desto es der Commission beigeordnet.

Escher fodert, daß ach der 11. § der Ko nmis-
sion zugewiesen werde, weil er in unmittelbarer Ver-
bindung mit de-n" lo.' § steht. Dieser Antrag wird
angenommen.

§ i?. Augspurger bemerkt, daß viele arme
Bürger, welche Beholzungsrechte haben, nicht hin-
länglich Holz erhalten und daher zu stehlen genöthigt
find, er fodert also einen BeisazK, der die Förster
verpflichte den armen Bürgern hinlänglich Holz zu fie-

fern, damit sie nicht in diese Strafe verfallen müssen.

Anderwerth glaubt, hier treffe besonders der

Fall wieder ein, daß dieses Geftz sowohl für die P^-
»atwaldungen als für die Nationalwaldungen allge-
mein gemacht werben müsse, denn warum js^en suc



den einen HokzdiebstaU harter« Strafen als für den
andern statt haben; we dieses, ss wurde dadurch
das Privateigeuchum mehr herabgesezt als das Na-
tionaleigenthum, wel dann der Frevler da rauben
wurde, tvo die Ge à am geringsten ware: er fodert
«lo Ausdehnung dieser Strafgesetze auf alle Wald an--

gen, gla»bt aber dann die in diesem § festgeftzte
Strafe sey etwas xv hart.

Zimm'r naiin bemerkt, daß Augspurgers Au-
«rag unaus'nhrbar ist, weil der Begriff Armuth nicht
bestimmt ist und w il Armuth nie zum Sohlen be-
rechtigen kann. DckseSwafe findet er keineswegs zu
hart, weit auch dsssr Theil des Eigenthums g.hörig
ge ch'lZr werden mefi, und die Waldungen wegen dem
Ho:zfre?el ii den scheußlichsten Zustand getommcii
sind, s'w egen unrersti'zt er Anderwcrchs Antrag,
« d fvoerk in die er Rnkstcht Rükwcisung des Gut-
achtens an die Comm-sskon

Carra cd stimmt Zimmermann bei, und glaubt
im Gegei.t.wii dune Strafe sey nicht stark genug,
weil ow Treasir ni ht den Werth des gestvhlnen Hol-
zes, solcher., de d-6 verursachten Schadens vor al-
lem aus ersetzen tollte, und erst nach diesem muß
dann noch eine Geldbuße bestimmt werden.

Der l2. und die folgenden §§ des Gutachtens
werden der Commission zmmkg.wüsen, um die Straf-
geselle für allen Holssrevcl ohne Ausnahme ju be-
stimmen.

Der Obergerichtshof fodert für seine Canzle-be-
dürfnisse 4000 Franken, welche sogleich mit Dring-
lichkei'rserklarung bewilligt werden.

Der Agent der Gemeinde Wagen bei Rapper-
schwyl trögt einige Schwierigkeiten vor in Rnksicht
der Bestimmung dessen, was eine Gemeinde ist, zur
Ernennung der Municipalitäten. Eustor fodert Vcr-
Weisung au die Municipalitàtskommissi'o», um bald
möglich ein Gutachten vorzulegen. Nuce folgt. Des-
loes fodert Verweisung an das Direktorium, nm das
Gele; endlich einmal in Ausübung zu bringen. Escher
stimmt zur Vei-weisung an die Commission, welche
den Schwierigkeiten vorbeugen soll, welch.'die Auen-
bung des Muni; palirätsgesetzes hat: zugleich fodert
er Ergänzung dieser Cominission. Germann und
Sch lumps folgen diesem Antrag, welcher angenom-
wen wird, und in die Commission wird Desto es
geordnet.

Michel fodert für den wackern Husarenobrist
Doldcr, der die Rebellen des Oberlandes in Ordnung
gebracht hat, die Ehre der Sitzung und den Br der-
koß. Dieser Antrag wird mit Beifallgellatsch ange-
nommen.

Carrard legt im Namen des Verfassers eine
aedrukte patriotische Rede von B- Bridel, Pfarrer in
Vivis, gehalten den 12. Aprill 1799, dm Canz-
kitisch.

Die Gemeinde Hofstatten im Distrikt êichtenst g
wünscht sich mit Peterlingen in eine Munizipalität zu
vereinigen. »Sch lumps fodert Verweisung an eine
Commifflon. Der Antrag wird angenommen und in
die Commission werden geordnet: Sch lumps, Acker-
mann und Germann.

Die Gemeinde Nidau wünscht Beibehaltung des
Umgelds zur Besorgung der Gemeindsausgaben. Auf
Ackermanns Ankrag wird die Bittschrift der hierü-
der niedergesezwi! Commission zugewiesen.

Die Gemeinde Jferren im Leman, wünscht Brenn-
holz aus den Nationalwaldungen für ihre Caserne»
zu erhalten. Ackermann fodert Verweisung anck

Direktorium. Dieser Antrag wird angenommen.
Da der Senat den Beschluß über den Bergbau

verwirft, so wird derselbe der Bergwerkskommission
zur Umarbeitung zugewiesen.

Der Beschluß über die Gemeinde Robevaz wird
ebenfalls vom Senat verworfen. Cartier fodert
Tagesordnung. Carrard und Desloes foder»
Verweisung an die Muni-.ipalitatskomimsswn.

Sch lumps bemerkt, daß es doch unentbehrlich
nothwendig ist eine Bestimmung für diese Gemeinde
zu treffen und stimmt also Carrard bei, dessen Antrag
angenommen wird.

(D>e Fortsetzung folgt).

Kleine Schriften.
76. Reglement pour Is Usken.ce 6e? pc>5te5, par u»

ancien ini'Uairs, acloplö parke O»reeic>ire Lxê-
eutik <ke la kkcp. bkelv., Is lg dkais i799- 8. à

Inicerne eher iVle^er el tllomp S. 33.

Die deutsche Ausgabe dieser Schrift haben wir be-

reils S. angezeigt.

77. Helvetische Regierung in kusern ode»
Verzeichniß der in Luzern befindlichen
constituirtenGewalten der helvetischen
Republik, nà m liest der gesezgedenden
Rathen, des Direktoriums, der Minift
tern, des obersten Gerichtshofes und
seiner Suppléant«», nebst den Bureaux
einer jeden dieser Autoritäten, mit
Beifügung derWohnung des gesamten
Personals und einem Anhang der frem-
den Gesandten, des B. Regierungs«
siatthalters, seines Unterstatthalters,
der Verwaltungskammer des Kantons
und Distriktsgerichts, des Erziehungs-
rathes und der Munizipalität der
Stadtgemeinde Luzern, samt noch eint,
gen Beamteten. 8. Luzern bei Baltha-
far, Meyer und Comp. l/99. S. 36.
Ei» sehr genaues und brauchbares Verzeichnist.



Der schweizerische Repuviikancr
herausg-eFeben

von Escher und Ustert
MGlieder» der sêskMbendeu Rathe der helletischcn Republik.

Band III. X». I.XXVIII. Lnzern, den 28. Mai 1799.'(y. Prairial VII.),

Gesezgeb^n g.

Grosser Rath, 15. May.,
(Fortsetzung.)

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollzieh«nasdirektorinm der helvetischen
einen und nntheilbaren Republik an die

gesMbenden Rìthe.
Bürger Eesezgeber!

So eben wird dem Direktorium berichtet, daß
diejenige Man schaft aus der Zahl der msurgirtcn Gee
meinden, welche nach einer besondern Verordnung des
Direktoriums z» Kriegsdiensten bei den Auxiliaetrup-
pen gewiesen wurden, meistens entwichen sey, so daß in
etlichen Corps kaum der vierte Theil zurükgcblieben ist.

Diese Begebenheit, in ihrem (»'runde und in ihren
Folgen gleich wichtig, mag sie, Bürger Gesezgebcr!
überzeugen, wie unfruchtbar jene Mäßigung, die das
Gouvernement gegen einzige Schuldige bis dahin ge-
braucht hat, seyn mußte, und wie dringend nothwen-
dig es sey, die schärfsten Gesetze aufzustellen, und sie

mit Nachdruk und Strenge in Vollziehung zu bringen,
gegen Schuldige, dir der höchsten Strafe würdig,
doch keiner andern unterworfen wurden', als dem Va-
terlande Beweise ihres Bürgersinns und ihrer Liebe

zur Freiheit zu geben, dem Vaterland?, das sie klei-
bet, besoldet und nähre, wie seine freiwilligen Ver-
thcidiger, die aus lauterm Patttosis-nus die Waffen
gegen seine Feinde ergriffen haben. Das Direktorium
ladet Sie deswegen ein, zu dekretiren:

1. Daß die Gürer der Entwichenen zum Nutzen
der helve t., Republik eingezogen werden sollen^

2. Daß im Falle sie noch nicht wirkliche Gutsbe-
sitzcr sind, der Anspruch aiff jenen Theil der Güter,
den sie von ihrer Familie zu erwarte» haben, der Re-
publik zuerkannt werde.

Z. Daß heder, der sich erlaubt, einen der Entwi-
chcnen aufzunehmen und zu verhehlen, für ihn mit
seiner Person und. seinen Gà.u verantwortlich seyn

'oll, welche Verantwortlichkeit auch auf jeder Gemeinde l
Haffen soll, die sich jenes erlauben wird.

4. Wird riner der Entwichenen gefangen, so soll l

er deportirt (übers Meer gebracht) werden.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,^

Peter Ochs.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.
Carrard bemerkt, daß hierüber eine Commission

erfoderlich ist, weil selbst die beiden Abfassungen ver-
schieden sind; zudem ist es wohl nothwendig strenge
aber auch gerechte Gesetze Wider Ausreisser zu machen,
und da keines unsrer Gesetze die Aufrührer zu dem
Dienst in den Hilfstrupxen verurtheilte, so ist um so

viel nothwendiger diese Bvthschaft einer Commission
zuzuweisen. Schlumpf folgt der Verweisung an
eine Commission. Ackswmann will die Bothschaft
sogleich annehmen. Gmür stimmt Ackermann bei.
Nuee glaubt, man könne hierüber nicht absprechen
bis die Commission über Bevollmächtigung des Dff
rektorinms ein Gutachten vo gelegt hat. Uebrigens
wundert er sich keineswegs, daß diese Verurtheilten
ausre isen, aber darüber^wundert er sich, daß man
Aufrührer zu einem so ehrenvollen Dienst verunhe il te

Die Bothschaft wird der über eine neue Bevollmach-
tigung des Direktoriums gestern in geheimer Sitzung
niedergelegten Commission zugewiesen.

G e n a t, 1 Z. M a i.

Präsident: Frasca.
Der Beschluß wird verlesen, welcher erklärt: es

soll in diesem Zeitpunkt keine Schaubühne in der'
Republik eröffnet werden. "

Crauer: Der Gesizgeffer acht offenbar zu weit,
wenn er (as Gute mit dem Bösen verbietet; wenn
Schauspiele schädlichen Einfluß aus die Sittlichkeit '

hl-ben, so gilt dagegen von wshlgewàhlten Schau«-

spielen
das Gegentheil; ihr Einfluß auf Tugend, aus



Sittlichkeit, »nf Patriotism ist sehr groß. Man spricht
von dem widrigen Eindruk, den unter den gegenwar!-
tigeu Zeitumstanden eine Schaubühne in Luzecn auf
das helvetische Volk haben würde; auch ich ehre das-
Volk, aber ich will darum seinen Vorurthcilen und
Launen nicht schmeicheln; und es ist unsere Pflicht
das Volk zu belehren; ich wünschte viel eher es würden
allenthalben und in allen Thalern der Republik pa?
triotische Schau'piele aufgeführt. — Ich begreise nicht,
wie dec grosse Rath anstatt so vieler dringend noth--
wendiger Psiizeigesetze, sich mit einem so unschiklichen,
nun zmn ztenmal beschäftigen konnte: eben so gut
könnte er Spielen, Tanzen u. s. w. verbieten. Auch
ist zu bemerken, daß der anwesende Schauspieldirek-
tor, init Bewittgnng der Munizipalitât und nur auf
diese hin, hieher gekommen ist — er müßte entschädigt
werden; und wer sollte ihn entschädigen? Die Muni-
zipalitat gewiß nicht, die wohl befugt war, die Er?
laubttiß zu geben; die Gcsczgebcr also? M verwerfe
den Beschluß.

Zulauf verlangt eine Commission, die morgen
berichte.

Augustin! unterstüzt dieselbe.
Die Commission wird beschlossen. Ruepp will

nun der Commission einen Monat zu ihrem Bericht Zeit
geben. Devevey Host, man werde doch nicht im Senat
Comödic spielen wollen, und verlangt die Commission

soll morgen berichten. Dieses wird beschlossen. Der
Präsident ernennt in die Commission die B. P sy ffer,
Lüthi v. Langn., Brunner, Falk und Hoch.

Der Senat schließt seine Sitzung und nimmt 3
Beschlüsse a» :

1. Vom 12. April 17YY an gerechnet, beziehen

die Minister statt der ihnen ausgesezten Besoldung
von vierhundert neuen Duplonen, nebst freier Woh?

nung, Linen jährlichen Gehalt von 5600 Franken. —

s>ie Nation sorgt für den ihren Kanzleien unumgäng?

lich nothwendigen Plaz — Der Munster der auswär?

tigeu Angelegenheiten bezieht uberdas start dec ihm
b stimmten Zulage von 200 neuen Duplonen, isoo
Kranken.

2. Vom ?2. April 17YY an gerechnet, beziehen

die Äa'.uousstatchaltcr statt der ihnen ausgesezten Be-
svldung von 25,0 neuen Duplonen einen jährlichen Ge^
halt von 368° Franken.

z. Vom 12. April 1799 an gerechnet, beziehen

die Cemmissarien des Schazamtts, statt der ihnen
ausgesezten Besoldung von 250 neuen Luplonem, ei?

nen jahrlichen Gehalt von 3520 Franken.

Eben so wird folgender Beschluß angenommen:
- Der grosse Rath, nachdem er die Bochschast des

Vollz. Direktoriums vom 10. Ma; 1799 m Berathung
gezogen — In Erwägung, daß obschon die zu g,axu

rung der steuerbaren ErundstüÄe UAd Capitalien ge?

sezlich anberaumte Frist schon lange verflossen, es je?
doch Kantone, Distrikte und mehrere Gemeinden giebt,
wo diese Taxierung durch Unthätigkeit, Nachläßigkeit
oder bösen Willem der Munizlpalitaten verspätet wor?
êen — hat nach erklärter Dringlichkeit als Zusazartikel
zum Gesez über die Auflagen v. 24. April 1799 —
beschlossen: r. Das Vollz. Direktorium ist begwältigt
durch eigne Taxationskommissars, die Taxirung der
Steuerpflichtigen vornehmen zu lassen, sowohl aller
einzelnen Personen als gesummter Gemeinen, welche 8
Tage nach Bekanntmachung gegenwärtiger Zusazartikel
zum Gesez über die Auflagen v. 24. April 1799, nicht
in der geftzlich vorgeschriebnen Form vollendet seyn
werden. — Mit Vorbehalt jedoch für jene Bürger,
welche auf diese kommissorialische Taxirung zu viel
bezahlt zu haben glauben, sich uachwäns nach Inhalt
des Gesetzes an die Vcnvaltungslammer des Cantons
wenden zu können. 2. Ausser der Verantwortlichkeit, die
auf denen Munizipalbeaimen hastet, die durch Saum?
seligkett oder bösen Willen den Verschub verursacht
haben, sind sie zur Bezahlung der über diese kommis?
sionarische Taxirung crgangene Kosten verpflichtet.
3. Dem Vollz. Direktorium st! die Befugnis; ertheilt,
in freiwilligen! Eiuvcrstäudniß mit den Steuerbaren
die Auflage in Lebensrnitteln beziehen zu.lassen, nach
der Art und dem Tax, die dasselbe für jeden Distrikt
bestimmen-wird. 4. Dieses Gesez soli sosteich gedrukt,
in der ganzen Republik unverzüglich bekannt gemacht
nnd wo es nöthig ist, angeschlagen werden.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung legt Zäslin
im Namen einer Commission folgenden Bericht vor:

Der Bürger Joh. David Wattewille Mallessert,
Gemeinde Pcrroy im Kanton Leman stellt in seiner
Petition an die gesezgebenoen Räthe vor, daß er den
27tcn August 1798 vom Vollziehungsdirektorio eiucn
Beschluß erhalten, welcher ihn von der Liste des Bei?
trags an die unter dem 19. Germinal im 6ten Jahr,
den alten Regttrungsgcschlcchttrtt von Bern durch den
Coi'.imissair Lecarlier auferlegten Contribution durch?
streichet und besreyet. Nachwärts hat das Direkt»?
rium den rsten April dieses Jahrs seine» gedachten
Beschluß vom 27sten August zu Gunsten des Bürger
Wattewyl zurückgenommen, wodurch er auf der Liste
neuerdings stehet. Die Dcrwalrungskammer des Can?

ron Bern hat dem lezten Beschluß vom istcn April
zufolge den Sequester auf des Bürger Watiewyl Gü?
cer im Kanten Leman anlegen lassen — Dieses ist der
Grund stlner Beschwerde, und zugleich die Vcran?
laßung des von dem grossen Rath erhaltenen Be?
schlusses vom igten May, welchen die dazu bcauf?
tragt« Commission untersucht, und samtlich damit er?

halttne Beilagen aufmerksam durchlescn hat. Es zeigt
-ich aus denselben unwidersprechiich, daß Bürger
Watrcwyl schon den 2Z. Jenner 1798 sich als eiu
Lemanerbgrger vor der damals provisorischen Ver?



ssmmlltng erklärt und seine getragene Stelle als In-
tendant des SpièalS î» Vill n n 't in ibre Hände
niedergelegt habe. Nicht nue sin^ die besten Zeug-
nisse vorhanden von seinem Bdr'.ersinn, Patriotismus
m,d Beitrag zu den lemanischen Abgaben, sondern
auch die Vtrwaltungskammer des Canton Leman b -

zeuget den 26. May 7703, daß er in Folge seinem

Beitrittes in der UrVersammlung zn Villeneuve als
Aktlobürger mitgestimmt habe. Nichts war asso na-
türlicher und nichts scheint auch gerechter, als dan
Burger Wattewyl Malkessert den 27. Aug. vorigen
Jahrs von dem Vollziehungsdirektorlo den bereits
erwähnten ersten Beschluß erhalten. Sein friiber
Beitritt zu der lemanischen Volksverfassung, ein--
ge Tage vor der Ankunft der Franken im Leman,
seine frühzeitige beinahe 6 Wochen vor dem Entscheid
des Schiksals der Stadt Bern erfolgte Erklärung,
laut welcher er alles gewagt chatte, wann dasselbe
anders ausgefallen und die bcrncrîscl e Oberherrschaft
im Kanton Leman aufrecht erhalten worden ware,
seine besitzende Zeugnisse, ja die Verfügung im iztcn
Artikel der Proklamation des Kommissars Lecarlier
selbst, laut welchem die Vcrwaltnugeka nmern solche
Personen der alten Regierungr'geschlechten! vom Bei-
trag an der Contribution, ohne jedoch daß die To-
taisumme fich vermindern kann, befreien können, wel-
che erweislich vor Ausbruch des Kriegs durch Thaten
der oligarchischen Herrschaft widerstanden und der
Sache der Freiheit gedient haben. Alles dieses redet
zu Gunsten des Bürger Watt-myl. Wie es aber zu-
gegangen, daß das Direktorium unter dem I. April
jüngsihin seinen vorherigen Beschluß vom 27. August
zurilkgenommen, mit dem ein igea Erwägungsgrund,
daß die Befreiung und Ausnahm de-» Bürgers Watte-
wyl die Last der übrigen Steuerpflichtigen und be-
sonders der weniger begmer en vergrößere w. dieses
will und kann dero Kommission nicht untersuchen,
doch bemerkt sie, daß de-- obgemeldte Erwagungs-
gründ, wann er als hinlänglich angesehen werden kann,
schon den 27. August bei Abfassung des eGen Direk-
korialbeschlusses Hütte anwendbar seyn können oder
sollen, demnach wundert sie sich, daß das Direktorium
auf die vom Bürger Wa tewyl erhalttne dringende
Vorstellung über den- ì'veb n Beschluß den z,?. April
zur Tagesordnung geschritten ist. —Bürger Reprc-
ftntanten, dero Kommission glaubt die Gesezaebung
müsse sich immer gleich, und nach gerechten Grund-
sahen handeln; "sie findet daß der Burger Wattewr-l
in Rüksicht der hieroben anacsübrk n und weit starken!
Gründen ests d-ej.m'ge, welche ünla-qst in Betreff des
Burger Gingi s eine Einladung a» dos Direktorium
veranläßet hab n, tine A' si'.abnie verd ene. Nichts
desto wen'ger batte die Kommission den Beschluß an-
ders abgefaßt gewüussyt, und zwar nur als eine von
E.itc der Ge,Hgcbung, die aber dennoch hinl-mgiiche

Gesetzeskraft gebabt haben würbe und der bossziehen-
den Macht inr Richtschnur gedient hätte, über diesen
Fall bestimme ausgesprochene Erklärung; der erste Are
clkel des Beschlusses ware demnach hinreichend gewe-
sen, unt> der zweite als überflüssig hätte wegbleiben
können, indem sich von selbst versteht, daß wann von
dein Geftiarber ein Fall aesezlich erläutert wird, die
'ch darauf beziehende und demselben allenfalls zuwi-
derlaußeude Vcrsilgungen der vollziehenden Macht oder
anderer BeHerden ihre Kraft derberen, und zurükge-
nommen werden sollen. Die Kommission, indem sie

diese Bemerkungen der Folge wegen macht, findet
indessen darin keinen Grund zur Verwerfung des ge-
genwärtigen Beschlusses, soudem überzeugt von der
Grundlage dessen Gerechtigkeit, räth sie zu desselben,
Annahme.

Devevey sieht einen richterlichen Spruch in dent
Beschluß, der uns nicht zukommt — und verwirft
denselben, obgleich er glaubt, daß die Ansprüche des
B. Wattewnl durchaus gerecht seyen. Vertheilet.'
Devevey irrt sich; der B. Wattewyl kann sich nicht
vor seinen ordentlichen Richter stellen, weil die Ver-
waîtungskamîner vou Bern ganz ordnungswidrig
handelte und das Direktorium ihn willkührüch durch
ein Arrctß bcdrükt; kein gewöhnlicher Richter kann
ihn hier schützen. Ich stimme mr Annahme. Muret
ist gleicher Meinung; der Beschluß des Direktoriums
kann durch keine andere Behörde -'s durch die Gesez-
gebung aufgehoben werden. Kubli stimmt ebenfalls
zur Annahme; weder die Berner noch Lcmaner Ge-
richte können isser diesen Fall entscheiden.

Der Beschluß wird angenommen.

Grosser Rath, 16. May.
Präsident: Stokar.

Geheime Sitzung.
Nach Eröffnung der Sitzung erhält B.Herzog

v. Ess. auf Begehren für 3 Tag Urlaub.
Jacquier fodert Urlaubsverlängerung, welche

für 4 Wochen gestattet wird.
Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal verltt

sen, und Zweise in Berathung genommen:

An den Senat.

In Erwägung, daß das Geftz vom 8 und ro.
^ov. 170,3, über die Abschaffung der kebngefälle,
indem es den koskanf aller Grundzinse ohne Unter-
schied verordnet, nicht Rüksicht genug auf die Ver-
trage verschiedener Art nahm, welchen diese Grund-
stnse ihren Ursprung schuldig seyn könnten;

In Erwägung, das dieses Dsspositiv Anlaß zu
Btrein'gkeiten, oder selbst zu ungerechten Ansprüchen
g ben k nute, und es darum wichtig ist, dasselbe >.



näher zu bestimmen, besonders für Bodenzinse, die
nicht feudaler Art sind;

hat der grosse Rath beschlossen:
§ r. Daß in Rükstcht auf die emphiteutischen

Verträge, Pachten auf lange Zeit, oder Erblehen,
in welchen bestimmt ist, daß die Nuzniessung des Be-
bauers auf irgend eine Weise aufhört, sey es, daß
die Dauer der Pacht genau bestimmt sey, oder daß
ausgemacht sey, bis auf welchen Grad das verpacht
tete Gut auf die Nachkommen des Bestehers über-
gehe;, in solchen Fällen bleibt der Vertrag in seiner
Unverlezbarkeit, und die Parkheien sind gehalten, dem-
selben nachzukommen, bis daß der Zeitpunkt, mit
welchem er natürlicherweise aufhören soll, eingetroffen
sey; im Fall, daß dieselben nicht gütlich unter sich
über die Art seiner Auflösung übereinkommen.

§ 2. Diese Vorschrift hat ihre Wirkung sowohl
in dem Fall, wo der von dem Bebauer schuldige Zins
in Geld oder Früchten bestimmt ist, als in demjeni-
gen, wo er gehalten ist, dem Verpachter einen jähr-
lichen Antheil von den Früchten zu liefern, welche das
Gut erzeugt hätte.

§ z. Bei den emphiteutische» Verträgen, ewigen
Pachten, oder Erblehen hingegen, wo gar kein be-

stummer Zeitpunkt für die Dauer der Pacht ist, weder
in Ansehung der Zeit, noch in Bestimmung der Gra-
den, auf welche dieselben übertragen werden kann,
und wo kein Bedingniß ist, das vorbehalte, daß eine
solche Pacht nach der freien Willkühr des Vcrpachtcrs
aufgehoben werden könne; in solchen Fällen bleibt
das Eigenthum des Bodens dem Bestehcr oder den-
jenigen) welche ihn vertreten, und er ist gehalten, den

Grundzins, welchen er bei dieser Gelegenheit schuldig
war, auf dem Fusse loszukaufen, den das Gesez über
die Abschaffung der Lehngefalle und die Grundzinse
bestimmt.

Z 4. Wenn der Zins nicht festgesezt ist, sondern
daß der Bebauer verpflichtet ist, oem Verpachter ei-

nen jährlichen Antheil der Früchte des Gutes zu ge-
ben, und wenn übrigens die Pacht dem § z nach
ewig ist, so soll man alsdann nachschlagen, was der

Betrag und der Werth der erzeugten Fruchten des
Grtes ausmachte, indem man dem H iü des Gesetzes
über die Lehngefalle gemäß verfahren wird. Die
Summe, welche aus dem mittlern Preis eines Jahrs
nut 20 niultiplizirt heraubtomiut, macht die Summe
des Loskaui-s aus.

H 5. Die Schätzung geschieht, übrigens in der
durch dcn § go des Gesetzes über die Lehngesalle vor-
Leschr.'ebencu Form.

Die z ersten §§ des Gutachtens werden ohne Ein-
Wendung angenommen.

§ 4. Trosch glaubt, da diese Grundzinse den-
jenigen ganz gleich sind, welche das Zecdalrechtsge-

sez aufgehoben hat, s» könne hier nicht von Zofachec,
sondern blos von izfacher Loskaufung die Rede seyn.
Sch lumps bemerkt Troschen, daß er sich irrt, in-
dem hier von ganz andern Grundzinsen die Rede ist,
alles von den Feodalgrundzinsen. T r ô sch beharret,
weil dieses ein, sogenannter Sakzehend ist/ über den
im Feodalgesez abgesprochen wurde. Desloes ist
Schlumpfs Meinung. Zimmermann findet das
ganze Gutachten undeutlich, und da dessen Verfasser,
Secretan, abwesend ist, so federt er Vertagung die-
ser Berathung, bis Serretau zurük ist. Dieser An-
trag wird angenommen.

Die beiden Gutachten über die Verkäufe des Klo-
sters St. Gallen, die im Anfang 179z statt hatten,
werden zum zweitenmal verlesen.

Carrier bemerkt, daß es äusserst schwierig ist,
über zwei solche Gutachten abzusprechen und als»
zwischen Privateigenthum und Staatseigenthum zu
entscheiden; da auch beide Gutachten sich auf Akten
und Thatsachen berufen, so fodert er eine neue Com-
mission, die diese beiden Gutachten untersuche, und
eine» Rapport darüber mache. Carrard, Ander-
werth, Schlumpf und Er la cher unterstützen Car-
tiers Antrag, welcher angenommen wird. In die
neue Commission werden geordnet: Escher, Vetsch,
Marcacci, Cartier und Andcrwcrth.

Die Kanzlisten des grossen Raths legen von ihrer
Jahrsbesoldung für die Bedürfnisse des Staats eine
Summe von i28o Franken auf den Altar des Vater-
laudes. Cartier freut sich über d.en Patriotismus
unserer Kanzlei, allein er fodert Vertagung über die
Annahme dieses Geschenks, bis die Commission über
die Besoldung der Kanzleien ein Gutachten vorgelegt
hat. Esch er sagt: dieß ist ein Geschenk unsrer Schrei-
der für die Bedürfnisse des Vaterlandes; wir sollen
also diese thätlich erwiesene Vaterlandsliebe ehren und
befriedigen, und folglich das Geschenk gegen dcn Dank
des Vaterlandes annehmen, und Ehrenmeldung des-
selben thun.

Zimmer mann stimmt Cartier bei, weil hier
nicht von einem Opfer von dcn leztjährigen Besol-
düngen, sondern von den künftigen Besoldungen die
Rede ist, und diese noch nicht bestimmt sind; er fo-
dert also ehrenvolle Meldung für dieses Zeichen von
Patriotismus, aber Vertagung der Annahme des Ge-
schcm'es selbst, weil die Besoldungen der Kanzleien
überhaupt verringert werden müssen. Dieser lezte
Autrag wird angenommen.

Pellegrini erhalt auf Begehren für 8 Tag
Urlaub.

Z i mm e rm a nn wünscht, daß keine Urlaube
mehr gestattet werden, bis die Versammlung durch
die Zurükkunft der zahlreichen Commissars wieder voll-
ständiger geworden ist. Desloes widersezt sich dies
sein Antrag, weil den entfernte« Mitgliedern doch zu



Zeiten ein «welcher Urlaub zur Besorgung ihrer Haus-
lichen Geschäfte gegeben werden muß. Zimmerman»
zieht seine» Antrag zurük, in der Hoffnung, man werde
ohne Roth keinen Urlaub fodern.

Sen ai, 16. Mai.
Präsident: Frasca.

Falk legt im Namen der Majorität einer Cbm-
Mission, über den Beschluß der die MunizipalstRen
anzunehmen verpflichter, einen Bericht vor, und räth
zur Verwerfung desselben.

Stapfer berichtet im Namen der Minorität
der gleichen Commission und rath zur Annahme des
Beschlusses.

Stokmann will sogleich die Berathung eröffnen
lassen. Fuchs will hingegen das Reglement beob-
achtet wissen und die zwei Berichte z Tage auf dem
Kanzleitisch liegen lassen. — Der lezstere Antrag wird
angenommen.

Nahn legt im Namen einer Commission über
den die Gewinnung des Salpeters betreffenden Ve-
schluK, folgenden Bericht vor:

Die Erwagungsgrunde des vorliegenden Be-
schlusses sind fo einleuchtend, und in dem denselben
begleitenden Commissionalgnrachten so richtig und so

deutlich auseinander gesezt, daß eure Commission es

übcrflüßig hielt, ihnen, B. Senatoren, eine weit-
laufige Prüfung derselben vorzulegen.

Einmal, wenn die Sichcrsiellnng unsers Vater-
lands gegen innere und äussere Feinde kräftige miii-
täusche Anstalten nothwendig macht, so erfodert sie

hinlänglichen Verrath der zum Krieg nothwendigen
Feuermaterialien, vorzüglich des Schießpulvers.

Da aber bei diesem der wesentlichste Bestand-
theil der Salpeter, dieser aber nicht immer ein Ge-
genstand des Handels ist, so muß der Staat, der
seine Unabhängigkeit zu schützen, wünscht, sich den-
selben selbst iu seinem Land in hinlänglicher Menge
zu verschaffen wissen; und die Lieferung dieser uncnr-
behrlichen Substanz, zu einer ununterbrochenen Fa-
brikation von Schicßpulve», verdient die besondere
Sorgfalt der Gcsezgebung, und eine schleunige Or-
ganisakion derselben.

Es giebt zwei Wege die Salpetersaure als den
Hauprbesiandche.l des «Salpeters zu gewinnen, näm-
inch eine künstliche, vermittelst besondrer Fauchiß bc-
fördernder Vorkehrungen in den sogenannten Salpc-
terhutten, oder indem man diejenige Ealpewriaure,
welche sich in der Verwesung animalischer und vege-
tabilischer Körper, in Stallen, feuchte» Kellern,
alten Wohnungen, am leichtesten in Mergel und Kalk-
erde ansezt, denuzt, die salpeterfaure Erde aussucht,
auslauget und versiedet.

Das dringend! Bedürfniß schneller und häufiger

Gewinnung des Salpeters, erfodert die Anwendung
beiderlei Hülfsmittel.

Es ist nochwendig, daß in denjenigen Gegenden
derMcpnblik, deren Lage dazu am vortheilhafteste« ist,
durch erfahrene Männer Salpeterhüttcn angelegt wer-
den, die die fur die gewohnten Bedürfnisse des Staats
er/oderliche Menge Salpeter zu liefern im Stand sind.

Und da einstweilen die Salpetergräber noch unent-
behrlich sind, um in der ganzen Republik die salpeter-
chnre Erde aufzusuchen, auszulaugen und zu versieden,
so soll der Staat nur dafür sorgen, daß solche die
gehörigen Kenntnisse zur Untersuchung der wahrschein-
lich salpetersaurcn Erde und zur zwckmaßigen Gewin-
uling der Salpetersäure besitzen, und ihnen deßnahen
eine faßliche Anleitung über die zwekmäßige Gewin-
nnngsart der Salpetersäure in die Hände gegeben
werden — sie dann aber auch durch die Munizipali-
taten in ihrem Geschäft kräftig «nterstüzt werden.

Da die Resolution des grosse» Raths diesen Ab-
sichten ganzlich entspricht, so rathet ihnen ihre Com-
Mission einmüchig die Annahme derselben. '

Der Beschluß wird ohne Discussion angenommen.
xDie gleiche Commission legt über den die Fabri-

kation des Salpeters betreffenden Beschluß folgende»
Bericht ab:

-Wenn das dringende Bedürfniß des Salpeters
für den gegenwärtigen Augenblik erfodert, daß be-
stimmte Salpecergräber angestellt und ihnen has Recht
gegeben werde, in Ställen, Kellern u. s.'f. Nach-
'suchungen zu machen und die salpetersaure Erde weg-
zunehmen, so ist nicht nur-der in der vorigen Reso-
lution den Salpetergräbern in die Hände gegebene
Unterricht über ihre Verfahrungsart in Gewinnung
der Salpetersäure nothwendig, sondern dieses Ge-
schäft soll einer scharfen Polizei unterworfen seyn,
durch welche solche gehalten sind, die crftderilche
Sorgfalt und Achtung für das Eigenthum anzuwen-
den, um die Bürger, deren Gebäude sie durchsuchen,
so viel als möglich zu schonen.

Dlc gegenwärtige Resolution enthaltet solche
zwekmäßige, zu dieser Absicht dienende Vorschriften,
welche die Bürger vor der Willkühr dieser Salpeter-
gräber sichern.

Und wenn auch schon diese Gewinnungsart des Sal-
peters einstweilen noch demBürger beschwerlich seyn mag,
so wird ihm sein Patriotismus diese Beschwerde um s»

leichter machen, als durch dieses Gesez, statt der bis-
hörigen Willkührlichkeit, auch in dieses Geschäft eine
gänzliche Gleichheit gebracht wird ; und besonders da
die Salpetergräber nicht befugt sind, wirklich befezte
Ställe anszugraben, sondern nur solche, die nicht
das ganze Jahr durch besczt sind und nur in gewisse»
Iahrszeiten bcnuzt werden, und wobei der Salpeter-
gräber bestimmt angehalten ist, in einer bestimmten
Zeit von L Tagen alles in de« vorigen Stand z«



setzen und jeden verursachten Schaden zu ersetzen; —
es auch nicht nur allen Mumzipalitäten, sondern auch
jedem Privatbnrger frei aestellt ist, nach der ihnen in
die Hand gegebnen Vorschrift, d>e Gewinnung, Aus-
laugnnq und Versiedung des Salpeters, mit Vorbe-
halt der Lieferung des erhaltnen Salpeters an die Sal-
peteruied'rlegen i n lausenden Preis, selbst zu besorgen,
und die ssonmission zweifelt nicht, daß in der zu er-
wa tenden Vorschrift für die Sakpetcrgräber auch eine

faßliche Anleitung Gr die Dor^r zu Aufführung von
Salpe'erri-iden enchaitw ftyn werde, um auf eine viel
leichtere und beqne nwe Art zum Salpeter zu gelangen,
und sich vor den Plawn der Gräber zu sichern.

Daß übrigens all r in Händen von Pirtiknlaren,
seyen es Bürger oder fremde, liegende Salpeter, der-
jenige ausgeno nmeu, welcher fur Hans - und land,
wlrthfchaftlichen, medizinischen und technischen Ge-
branch unentbehrlich nothwendig ist, in die Salpeter-
n''ede> lagen der Rewnblik abgegeben w'rde z und jede
Zlwbkbaltnng oder Entziehung anfs scharsiste, be^on-
bers an den zur Besorgung des Salverers angestellten
Beamten geahndet und gestraft werden, erfodert das
gleiclw dringende Bedürfniß ider gegenwartigen Zeit-
umstanden.

Lüthi v. Langn, findet den Beschluß den Um-
ständen auaemessen; die porm rügen bernerschen Ver-
ordnnngen über dieftn Gegenstand ß»d darin sehr

zwekmaßia modisicirt und dis drükende derselben ge-
hoben. Vur.bätte er gewünscht, da^' auch für andwe
Industriezweige die des Salpetws bedürfen, eine Thür
um solchen zu erhalten geöffnet würde, und der grosse

Rath dazu auf irgend eine Weise möchte eingeladen
werden. Er nimmt den Beschluß an. Zäslin glaubt,
wir müssen nun einzig au- die dringenden Bedürfnisse
des Vaterlands ftbcn; obne diese Rük-stcht würden
unstreitig gewisse Rechte des Eigenthums durch den

Beschluß verlezt w'rden; vom z. Art. der die Muni-
zipalitäten in gewissen Fällen verpflichtet, auf Kosten
des Salpetergrabers was er geschädigt hat Wischer,
stellen zu Kissen, kann er sich wenig Gutes versprechen,
denn die Caspetergräber werden wohl meist unbemit-
teile Lente seyn: — ind'ssen wird der gnte Bürger
sich auch hier Aufopftru igen zum Aortheil des Gan-

zen, wann sie nöthig sind, gerne gechüen lassen

Laffcchere nimmt ebenf-üs den Beschluß an; nur
hätte er im 2. Art. gewünscht, daß die im Jahr 17Y?-
von den Franken beiiuzte Dsteitimg für Calpeterarä-
her, in ganz Helvetien beftmut gemacht, und allen
Mun zival täten ausaetbeilt würde. Rahn glaubt,
we> n einmal die Salpeteraewmunng bei uns im Gange
ist, so w'rd alsdann gewiß auch für jeden andern
Industriezweig kinlänglicker Salpeter vorbanden seyn;
übrigens ist Lnthis Besorgniß bercilö durch den 7. Art.
i Beschlusses gehoben.

Ldthî v. Lang, beharret auf semer Meinung,
weil aller in den Magazinen vorhandener Salpeter
der Republik geliefert werden muß.

Der Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der dem Obergerichtshof für sein Bureau 4000 Frarv
ken bewilliget.

(Die Fortsetzung folgt.)

Dis Psttriolm der Gemeinde du Chenil, Dl-
strikt des Tda!s vom See Ivur, Kanton
Leman, an das Vollzieh!,»stsdirektorium
der einen und »mtheilbaren helvetischen
Republik.

Bürger Direktorenî
Wie groß war nicht unftr Erstannen, als min

uns daS Gesetz bekannt machte, welches die Todes,
strafe gegen diejenigen ausspricht, die sich weigern
würden, zur Vertheidigunq des Vaterlandes zu msr,
schieren.... cha! mögen diejenigen, deren Feigheit
eine solche Maßnahme abnöthigte, allein die Schau,
de und die Schmach davon tragen.... Wie, während
unsre jungen Krieger in Menge unter Freiheitsge--
sangen unsere Berge überstiegen, um an d e Grenzen
zu stiegen, fand man noch Menschen, fähig den
Schwenernamen ;n entweihen. Mögen diejenigen,
die na h den Geßnuringen dieser Schändlichen das
helvetische Volk beurtheilt hatten, von ihrem Irrthum
zurükkoumen, und erfahre», daß die entferntesten
Berge der Schweiz mit Abkömmlingen von Willhà
Tell bevölkert sind.

Bürger Direktoren! Wir begnügten uns, die
Pflichten wahrer Republikaner, freyer Menschen zu
erfüllen, und verlebten »nftre Tage in jener stillen
Ruhe, die eine so heilige Sache einstößt aber da
die dumme Aristokratie es noch wa^e, ihr Schlangen,
gift unter uns ausstreuen zu woben; da sie so skbr
erblindet ist, daß sie eure weise Mäßigung, und das,
verbindliche und brüderliche Benehmen der Patrioten
für Kleinmuth und Schwäche genommen hat; so ist
es nöthig, daß die Regierung die Stützen der Frrft
keit kenne, und daß ihr wisset, Bürger Direktoren,
daß nichts auf der Welt uns vermögen wird, von
den ewigen Grundsätzen abzuweichen, die wir iu um
serer S ta alsVerfassung beschwöre» haben.


	Gesezgebung

